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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nimsreuland für das Jahr 2014 

vom 05.12.2013 
Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung 

vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2006 (GVBl.S.57) 

folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Festgesetzt werden 

1. im Ergebnishaushalt 
der Gesamtbetrag der Erträge auf 79.750 € 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 73.760 € 

 a res bers  uss    a resfe  betrag  -) 5.990 € 

2. im Finanzhaushalt 
die ordent i  en Einza  ungen auf 75.150 € 

die ordentlichen Auszahlungen auf 66.990 € 

Saldo der ordentlichen Ein- und Ausza  ungen 8.160 € 

die außerordent i  en Einza  ungen auf 0 € 

die außerordent i  en Ausza  ungen auf 0 € 

Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausza  ungen 0 € 

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.830 € 

die Ausza  ungen aus Investitionstätigkeit auf 25.330 € 

Saldo der Ein- und Auszahlungen  

aus Investitionstätigkeit -14.500 € 

die Einza  ungen aus Finanzierungstätigkeit 6.340 € 

die Ausza  ungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € 

Saldo der Ein- und Auszahlungen  

aus Finanzierungstätigkeit 6.340 € 

der Gesamtbetrag der Einza  ungen auf 92.320 € 

der Gesamtbetrag der Ausza  ungen auf 92.320 € 

Veränderung des Finanzmittelbestands  

im Haushaltsjahr -6.340 € 

 

§ 2 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
Der Gesamtbetrag der vorgese enen  redite  deren Aufna me zur Finanzierung von 

Investitionen und Investitionsf rderungsmaßna men erforder i   ist  wird festgesetzt f r 

- verzinste  redite auf 0 € 

 



 

§ 3 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
Verpflichtungsermä  tigungen  die k nftige  aus a ts a re mit Ausza  ungen f r 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt. 

 

§ 4 

Steuersätze 
 ie  teuersätze f r die Gemeindesteuern werden wie fo gt festgesetzt  

- Grundsteuer A 300 v.H. 

- Grundsteuer B 340 v.H. 

- Gewerbesteuer 350 v.H. 

 ie  undesteuer beträgt f r  unde  die inner a b des Gemeindegebietes ge a ten werden  

- f r den ersten  und 20 00 € 

- f r den zweiten  und 30 00 € 

- f r  eden weiteren  und 40 00 € 

 

§ 5 

 e ühren und Beiträge 
 ie  ätze der Geb  ren und  eiträge f r ständige Gemeindeeinri  tungen na   dem 

Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt: 

-  eiträge f r die  nter a tung und den Ausbau von Fe d- und Waldwegen je ha land- und 

forstwirts  aft i   genutzter Grundst  ke 

Endg  tiger  eitrag 2013 25 00 € 

Voraus eistung 2014 25 00 € 

 

§ 6 

Eigenkapital 
Der Stand des Eigenkapitals betrug  

zum 31.12.2012 254.762 € 

voraussi  t i  er  tand zum 31.12.2013 258.022 € 

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014 264.012 € 

 

 

Ortsgemeinde Nimsreuland, den 05.12.2013  

                                

 

 

Hinweis: 
 ie vorste ende  aus a tssatzung f r das  aus a ts a r 2014 wird  iermit  ffent i   bekannt 

gemacht. Die Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde nach § 97 GemO ist erfolgt. 

 er  aus a ts  an  iegt zur Einsi  tna me vom 16.12. bis 27.12.2013 bei der 

Verbandsgemeindeverwa tung  r m   iergartenstr. 54   immer 209  ffent i   aus. 



Haushaltssatzung der Jagdgenossenschaft 

Nimsreuland für das Jahr 2014  

 

Haushaltssatzung der Jagdgenossenschaft Nimsreuland für das Jahr 2014 

vom 05.12.2013 
Auf Grund des   13  2) der  atzung der  agdgenossens  aft vom 11.01.2012 wurde f r das 

Haushaltsjahr 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht 

wird: 

 

§ 1 
 er dieser  atzung a s An age beigef gte  aus a ts  an f r das  aus a ts a r 2014 wird 

in der Einnahme auf 47.450 EUR 

in der Ausgabe auf 47.450 EUR 
festgesetzt. 

 

§ 2 
Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben. 

 

Nimsreuland, den 05.12.2013  

                                

 

Hinweis: 
 ie vorste ende  aus a tssatzung f r das  aus a ts a r 2014 wird  iermit  ffent i   bekannt 

gemacht. Die Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde nach § 97 GemO ist erfolgt. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsi  tna me vom 16.12. bis 27.12.2013 bei der 

Verbandsgemeindeverwa tung  r m   iergartenstr. 54   immer 209  ffent i   aus. 

 


